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von Sixtus  IV. sind fünf Registerbände erhalten (AAV, Arm.  XXXIX  13 
u. 14, Archivio di Stato di Roma, Collezione acquisti e doni  26/1 u. 27/1 
sowie Veroli, Bibl.  Giovardiana, m.  14; vgl. die ausführliche Beschreibung 
S.  VII–XVI), die insgesamt den Zeitraum von 28 Monaten abdecken. Die 
4268 Einträge (S.  3–850), die von vereinzelten Ausnahmen und Angelegen-
heiten der Apostolischen Kammer abgesehen alle auf Minuten des secretarius 
Leonardo Griffi basieren, sind streng chronologisch angeordnet und gemäß 
den im Vorgängerband angewandten formalen Kriterien aufgebaut; im Fall 
eines breve supplicatione introclusa (der Anteil schwankt zwischen 10 % und 
25 %) werden alle personen-, orts- und institutionsbezogenen Informationen 
der Supplik ins Regest des Breve integriert. Mit den Daten aus den Brevenre-
gistern Sixtus’ IV. können immerhin in 15 Fällen Lemmata in der Hierarchia 
catholica (Eubel) korrigiert oder ergänzt werden (S. XVI–XX). Das umfang-
reiche (fast 200 Seiten) Register der Personen-, Orts- und Institutionennamen 
(S. 855–1034) ermöglicht bei entsprechenden Fragestellungen einen bequemen 
Einstieg. Leider wurde auf Querverweise (z.  B. zusätzlicher Eintrag eines 
Klerikers unter der zugehörigen Diözese) verzichtet. Im Doppelband zu den 
Pontifikaten Innocenz’  VIII. und Alexanders  VI. werden 3091 bzw. 1304 
Registereinträge präsentiert. Die drei Registerbände zu Innocenz VIII. (AAV, 
Arm. XXXIX 20 u. 21, Dataria Ap., Brev. Lat. 1; vgl. die Beschreibung Bd. 1 
S.  VII–XVIII; Regesten S.  3–656) fallen in den Zeitraum von insgesamt 18 
Monaten, die Anzahl der secretarii (weit über 20) und der Anteil der brevia 
supplicatione introclusa (zwischen 30  % und 50  %) steigen gegenüber dem 
Vorgängerpontifikat bedeutend. Diese Entwicklung scheint sich unter Alex-
ander VI., aus dessen Pontifikat freilich nur ein einziges Brevenregister (AAV, 
Dataria Ap., Brev. Lat. 2) für den Zeitraum vom 6. November 1492 bis zum 
31.  Juli 1493 (mit bedeutenden zeitlichen Lücken) erhalten ist (vgl. Bd.  1 
S.  XVIII–XX, Regesten Bd.  2 S.  657–932), fortzusetzen. Interessanterweise 
fand in diesem ersten Pontifikatsjahr offenbar kein Wechsel bei den secretarii 
statt. Das umfangreiche Register zu beiden Pontifikaten (Bd. 2 S. 937–1158) 
ist nach dem Muster des vorhergehenden Bandes aufgebaut. In allen Bänden 
geben ausgewählte Abbildungen von guter Qualität einen Eindruck von den 
Originalregistern. Das Gesamtwerk bietet mit knapp 10.000 Registereinträgen 
und einer vielfachen Anzahl von Personen, Orten und kirchlichen Instituti-
onen reiches Material für weitere Forschungen. Da der Ausgangspunkt mit 
den Breven auf einer Gattung päpstlichen Verwaltungsschrifttums liegt und 
der gesamte orbis Christianus erfasst wird, können die Beschränkungen von 
national (Repertorium Germanicum) oder institutionell (Bullarium Franci
scanum) definierten Vergleichsprojekten überwunden werden. Der For-
schung bietet sich die Möglichkeit, sich mit der Romnähe oder Romferne aller 
römisch-katholischen Gebiete vergleichend zu beschäftigen. Auch wenn die 
Brevenregister für diese Jahrhunderte nur sehr lückenhaft erhalten sind (von 
den ca. 40 Jahren von 1464 bis 1503 werden ca. 13 Jahre abgedeckt), lässt die 
Ausgabe wichtige Rückschlüsse zur Entwicklung der Geschäftsgänge an der 
Kurie zu: Das (auch für die Empfänger) kostengünstige breve entwickelte sich 
zunehmend vom internen Verwaltungsschrifttum hin zum zumindest teilwei-


